
EMC KOMPENDIUM 2003196

Anwendungsfelder
VerkehrstechnikC

Typgenehmigung

Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmi-
gung für Kraftfahrzeuge und EUBs ist vom
Hersteller bei den zuständigen Behörden
(Österreich: BMVIT – Bundesministerium für
Verkehr, Innovation und Technologie, Abt.
II/B/5; Deutschland: KBA – Kraftfahrtbundesamt)
einzureichen.Voraussetzung für die Erlangung ei-
ner Zulassung ist die Durchführung der erfor-
derlichen EMV-Prüfungen in einem von der
Zulassungsbehörde notifizierten Prüflabor. Das
EMV-Prüfzentrum der ARC Seibersdorf rese-
arch GmbH ist anerkannte Prüfstelle gemäß
Richtlinie 95/54/EG in Österreich.

Genehmigungszeichen

Zum Nachweis der von der zuständigen
Behörde erteilten Typgenehmigung dient das ‚e‘-
Label. Dieses Genehmigungszeichen ist an einem
wesentlichen Bauteil der jeweiligen EUB deut-
lich lesbar und unauslöschlich anzubringen.
Fahrzeuge bedürfen keiner Kennzeichnung.

sehen werden, ein hohes Maß an Störfestig-
keit und gleichzeitig eine geringe Störemission
(Abb. 1).

Gesetzliche Kfz-EMV-
Anforderungen

Die am 1.1.1996 verbindlich in Kraft getretene
EMV-Richtlinie 89/336/EWG [1], legt die
EMV-Schutzanforderungen für elektrische
und elektronische Geräte fest. Sind jedoch für
bestimmte Geräte die EMV-Schutzanfor-
derungen in Einzelrichtlinien festgelegt, so
kommt die Richtlinie 89/336/EWG nicht zur
Anwendung. Die Kfz-EMV-Richtlinie 95/
54/EG [2] für Kraftfahrzeuge und deren
elektrische/elektronische Komponenten ist
eine solcheEinzelrichtlinie.Sie ist seit 1.1.1996
in Kraft und legt gesetzliche Mindestan-
forderungen für Kraftfahrzeuge mit minde-
stens vier Rädern und ihre Anhänger sowie
für Kfz-Komponenten (in der Richtlinie als
elektrische/elektronische Unterbaugruppen
EUBs bezeichnet) fest. Sowohl Messverfahren 
als auch Grenzwerte sind in der Richtlinie
enthalten. Produkte die in die Richtlinie
89/336/EWG fallen, haben zum Zeitpunkt 
des Inverkehrbringens die Schutzziele der
Richtlinie zu erfüllen. Das gilt für jedes einzel-
ne Gerät, das im EWR auf den Markt gebracht
wird, nicht nur für neu entwickelte Gerätetypen!
Im Gegensatz dazu ist bei der Richtlinie
95/54/EG das Datum der Typgenehmigung
entscheidend.

s ist noch nicht allzu lange her, da
bestand fast die gesamte Bord-

elektronik (man müsste in diesem
Zusammenhang eher von Bordelektrik
sprechen) eines Kraftfahrzeugs im
Wesentlichen aus Beleuchtung, Zünd-
anlage, Blinker, Scheibenwischer und
Hupe. Abgesehen von vielleicht einem
Autoradio gab es kaum elektrische
Einrichtungen, die durch auftretende
elektromagnetische Störungen beein-
flusst werden konnten. Heute ist die
Situation eine ganz andere: Moderne
elektronische Systeme machen Kraft-
fahrzeuge immer komfortabler und
sicherer. Voraussetzung ist allerdings,
dass sich die vielen elektronischen 
Einrichtungen, wie ABS, Navigations-
system, Abstandskontrollsystem oder
Airbagsteuerung nicht gegenseitig 
in ihrer Funktionsweise beeinflussen.

Das reibungslose Zusammenwirken elektro-
nischer Systeme im Kfz stellt sehr hohe
Ansprüche an die elektromagnetische Ver-
träglichkeit (EMV). Aus diesem Grund ver-
langen die Automobilkonzerne sehr oft von
den Zulieferbetrieben die Prüfung ihrer 
elektrischen/elektronischen Unterbaugrup-
pen (EUBs) nach wesentlich schärferen
Prüfkriterien, als für die Typenzulassung
vorgeschrieben. Die Zulieferbetriebe wieder-
um geben den Druck an die Halbleiterher-
steller weiter und fordern von den verwendeten
ICs, die sehr oft als Ursache für Störungen ge-
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Abb. 1:

Der Druck steigt: EMV-

Anforderungen an Kfzs,

EUBs und ICs

Abb. 2: e-Kennzeichen für Deutschland und

Österreich

EMV in der Kraftfahrzeugtechnik
EMV-Anforderungen an elektrische/elektronische Komponenten und
integrierte Schaltungen
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Wie Abb. 2 zeigt, besteht das e-Kennzeichen
aus einem Rechteck das den Buchstaben ‚e‘
und die Kennziffer des Mitgliedstaates, wel-
cher die Typgenehmigung erteilt hat, umgibt 
(1 für Deutschland, 2 für Frankreich, 3 für
Italien, 12 für Österreich, usw.). Zusätzlich
muss nahe am Rechteck die Genehmigungs-
nummer angebracht sein.

Übergangsfrist abgelaufen

Für neue, nach dem 1.1.1996 zugelassene
Fahrzeugtypen und deren EUBs ist die Kfz-
EMV-Richtlinie 95/54/EG verbindlich. Für
Fahrzeuge und EUBs die vor dem 1.1.1996 die
Typgenehmigung erhalten haben, gab es eine
Übergangsfrist bis 1.10.2002. Auch Erzeugnis-
se der Unterhaltungselektronik (Radios, Kas-
settenrecorder, CD-Player), die zum Einbau
in Fahrzeuge bestimmt sind, fallen in den Gel-
tungsbereich der Richtlinie 95/54/EG. Für
diese Produkte bestand ebenfalls eine Über-
gangsfrist bis 1.10.2002 [3]. Während dieser
Übergangsfrist bestand die Möglichkeit, ent-
weder die Richtlinie 89/336/EWG (CE-Kenn-
zeichnung) oder die Richtlinie 95/54/EG (e-
Zeichen) anzuwenden. Seit dem 1. Oktober
2002 ist für Fahrzeuge, EUBs und für zum
Einbau in Fahrzeuge bestimmte Erzeugnisse
der Unterhaltungselektronik ausschließlich
die Richtlinie 95/54/EG anzuwenden. Abb. 3
stellt die Übergangsfristen der Richtlinie
95/54/EG graphisch dar.

Für Erzeugnisse wie z.B. Autoradios, die
sowohl zum Einbau in Kraftfahrzeuge als
auch für andere Anwendungsbereiche (z.B.
Einbau in Boote) bestimmt sind, ist eine Dop-
pelkennzeichnung (CE- und e-Zeichen) er-
forderlich und erlaubt.

Überarbeitung geplant

Die Kfz-EMV-Richtlinie 95/54/EG hat seit
ihrem Inkrafttreten immer wieder zu unter-
schiedlichen Interpretationen geführt. Die
York EMC Services Ltd. der University of York,
UK, wurde von der europäischen Kommission
beauftragt, eine Studie über die Schwierigkei-
ten bei der Anwendung der Richtlinie 95/54/

EG zu erstellen und Vorschläge für mögliche
Verbesserungen der Richtlinie zu erarbeiten.
Der Abschlussbericht [4] wurde 2001 fertigge-
stellt und steht im Internet
unter www.yorkemc.co.uk/Re-
search/index.htm zum Down-
load zur Verfügung. In diesem
Bericht wird vorgeschlagen,
kurzfristig einen Leitfaden 
zur Anwendung der Richtlinie
95/54/EG auszuarbeiten, um
unterschiedliche Interpretatio-
nen zu vermeiden und inner-
halb von ca. vier Jahren die
Richtlinie zu überarbeiten.

EMV-Anforderungen
auf Komponenten-
ebene

Die Verantwortung dafür, dass
das Fahrzeug in der elektroma-
gnetischen Umgebung bestim-
mungsgemäß funktioniert, liegt
beim Hersteller. Zu diesem
Zweck hat er den gegenwärtigen
Stand der Technik anzuwenden.
Für die Typengenehmigung
sind jedoch nur die gesetzlichen
Mindestanforderungen nach-
zuweisen. Aus Gründen der
Produkthaftung des Herstellers
gegenüber dem Endkunden
werden in den Pflichtenheften
der Automobilhersteller Prüf-
feldstärken gefordert, die ein
Vielfaches über jenen der Richt-
linie 95/54/EG liegen.

Anforderungen der
Richtlinie

Die Kfz-EMV-Richtlinie 95/
54/EG unterscheidet Prüfver-
fahren für Fahrzeuge und sol-
che für EUBs. Dabei geht es bei
den Störfestigkeitsanforderun-
gen hauptsächlich darum, die

Abb. 3:

Übergangsfristen der

Kfz-EMV-Richtlinie

95/54/EG

Sicherheit des Fahrers und die anderer Ver-
kehrsteilnehmer zu gewährleisten. Darüber
hinaus dürfen von Fahrzeugen ausgehende
elektromagnetische Störungen den Betrieb
von Funkempfängern in Gebäuden nicht
beeinträchtigen.

Anforderungen der Hersteller

Die Automobilkonzerne stellen in ihren tech-
nischen Lieferbedingungen zusätzlich zu den ge-
setzlichen Anforderungen (e-Kennzeichnung)
hausinterne Anforderungen an ihre Zuliefe-
rer, die in der Regel wesentlich schärfere Prüf-
kriterien als die Richtlinie 95/54/EG enthal-
ten.Verfahren zur Prüfung der Störfestigkeit für
Komponenten sind in ISO 11452 Teil 1 bis 7 [5]
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Prüfverfahren für EUBs. Oberhalb einer 
Frequenz von 1 GHz sollte nur noch die 
Störfestigkeitsprüfung mit Feldern in einer
Absorberhalle angewendet werden. In den
Normen ISO 11452, ISO 7637 und DIN 40839
sind Prüfverfahren bis zu einer Frequenz von 
18 GHz festgelegt. Für die Typengenehmigung
nach Richtlinie 95/54/EG ist die Störfestigkeit
von EUBs bei 14 diskreten Frequenzen im
Bereich von 20 MHz bis 1 GHz nachzuwei-
sen, wobei auch hier – wie bei der Stör-
aussendungsmessung – in der Praxis meist der
gesamte Frequenzbereich untersucht wird.

EMV-Anforderungen auf 
IC-Ebene

Um dem wachsenden Bedarf an EMV-Mes-
sungen auf der IC-Ebene Rechnung zu tragen,
hat sich die IEC (International Electrotechnical
Commission) diesem Thema angenommen.
Durch das Unterkomitee 47A (Integrated Cir-
cuits) wurden zwei Normen (IEC 61967 und
IEC 62132) zur Ermittlung der Störemission und
der Störfestigkeit definiert. Viele Halbleiter-
hersteller sind bemüht, ihre Produkte schon
jetzt nach diesen neuen Normen zu charakte-
risieren. Ziel dieser Normen ist eine Ver-
einheitlichung der Messmethoden aller Halb-
leiterhersteller, sodass in Zukunft die Charak-
terisierung von ICs nur mehr mit den in diesen
beiden Normen definierten Messmethoden
durchgeführt wird. Es soll somit bereits im
Vorfeld der Entwicklung von EUBs möglich
sein, durch EMV-Messungen auf IC-Ebene,
Abschätzungen über das spätere EMV-Verhal-
ten der zu entwickelnden EUBs anzustellen.

Die Norm IEC 61967 – ‚Integrated cir-
cuits – Measurement of electromagnetic
emissions‘ beschreibt neben einem allge-
meinen ersten Teil in fünf weiteren Teilen
verschiedene Messmethoden zur Beurteilung der
Störemission von integrierten Schaltungen
[8]. Diese Messmethoden sollen gleicher-
maßen für alle zu untersuchenden ICs, wie
Mikrocontroller-, Logic- und Power-ICs,
sowie sämtliche Digital- und Analog-ICs
verwendbar sein. Aus diesem Grund sind die
einzelnen Messmethoden auch sehr unter-
schiedlich. Sie bieten sowohl die Möglichkeit,
gestrahlte Störemissionen, wie in den Teilen 2
(TEM-cell method, Abb. 4) und 3 (Surface
scan method) beschrieben wird, als auch lei-
tungsgeführte Störemissionen wie in den Teilen
4 (1 Ω / 150 Ω method), 5 (Workbench Fara-
day cage method) und 6 (Magnetic probe
method) beschrieben wird, zu messen. Der 
zu untersuchende Frequenzbereich erstreckt
sich dabei von 150 kHz bis 1 GHz.
Die Norm IEC 62132 – ‚Integrated cir-
cuits – Measurement of electromagnetic im-
munity‘ beschreibt verschiedene Messmethoden

Richtlinie 95/54/EG genügt nur bei diskreten
Frequenzen zu messen, wird in der Praxis üb-
licherweise der gesamte Frequenzbereich un-
tersucht.

Prüfung der Störfestigkeit

Für die Störfestigkeitsprüfung von EUBs
können nach Wahl des Herstellers verschiedene
Prüfverfahren kombiniert werden. Im Fre-
quenzbereich bis 1 GHz sind die Streifen-
leitungsmethode, die Methode der Strom-
einspeisung und das Verfahren mit der TEM-
Zelle die am meisten verwendeten EMV-

beschrieben. Die Normen ISO 7637 Teil 0 bis 
3 [6] bzw. DIN 40 839 Teil 1 bis 4 [7] legen
Störaussendungs- und Störfestigkeitsprüfver-
fahren für Komponenten und für das gesamte
Fahrzeug fest.

Messung der Störaussendung

Die Messung der Störaussendung von EUBs
nach Richtlinie 95/54/EG wird verteilt über
den Frequenzbereich von 30 MHz bis 1 GHz bei
13 diskreten Frequenzen, sowohl breit- als
auch schmalbandig, meist in einer geschirmten
Absorberhalle, durchgeführt. Obwohl es nach
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Abb. 4:

IEC 61967-2 TEM-cell zur

Charakterisierung der

Störemission von ICs

(Quelle: austriamicro-

systems AG)
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zur Beurteilung der Störfestigkeit von inte-
grierten Schaltungen [9]. Sie beinhaltet zur
Zeit fünf Teile, einen allgemeinen Teil (Teil 1: Ge-
neral and definitions), eine Messmethode zur
Bewertung der gestrahlten Störfestigkeit (Teil 2:
TEM-cell method) sowie drei Messmethoden
für die leitungsgeführte Störfestigkeit (Teil 3:
Bulk Current Injection method, Teil 4: Direkt
Power Injection method, und Teil 5: Work-
bench Faraday cage method).

Zusammenfassung

Für Fahrzeuge, EUBs und für zum Einbau in
Fahrzeuge bestimmte Erzeugnisse der Unter-
haltungselektronik ist ausschließlich die Kfz-
EMV-Richtlinie 95/54/EG anzuwenden. Die
Übergangsfrist für Erzeugnisse der Unterhal-
tungselektronik und für Fahrzeuge und EUBs,
die vor dem 1.1.1996 die Typgenehmigung er-
halten haben, lief mit 1. Oktober 2002 ab! Aus
Gründen der Produkthaftung fordern die Au-
tomobilkonzerne von ihren Zulieferbetrieben die

Prüfung ihrer Produkte nach wesentlich
schärferen Prüfkriterien als dies gesetzlich
vorgeschrieben ist. Die Zulieferbetriebe wie-
derum geben den Druck an die Halbleiterher-
steller weiter und fordern von den eingesetzten
integrierten Schaltungen ein hohes Maß an
Störfestigkeit und gleichzeitig eine geringe
Störemission.
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